
.Anfrage 
, '. 

der Abg .. J)r. P f e i f e :r., Dr.. K 0 p f, E ben' b 1 0 h 1 e r, Dipl.I"'Ingi 

Dr. S ehe u 0 h und Genossen 
an die Bundesregierung, " 

betreffend die Gewährung von Personal zulagen an die duroh die Hemmungs­

jahre geschädigten Bundesbedienateten. , 
-.tI!I' .... - • ., .... 

Der Nationalrat hat sm 18. Juni 1952 d~s Bundesge&etz über dienst­

rechtliohe Maßnahmen für di~ vom Natio~al.osialistengesetz betroffenen 

~ffentlioh~ediensteten einstimmig besohlossen. Naoh diesem Gesetz soll­

ten die drei .t1emrnungsjehre den betroffenen BundGsbed1ensteten und den 

Landes 1 ehre rn (Lendesvertragslehrern) ab 1. Jänner 195} endlioh ange­

reohnl;;t werden. Naoh Ansicht des Verwaltungsgeriobt.hofes - vgl. das Er~ 

kenntnis vom 23.12.1950, alge 1861. (.A) - wßr das in § 19 .Abs. 1 lit. ee 

Verbotsgesetz 1947 enthaltene Anreohnl.lngsverbot bereits mit dem Tage des 

Inkrafttretens der sogem:i.nnten Minderbelastetenamnestie (6. Juni 1948) 

weggefallen. Das sm 18. Juni 1952 besohlossene' Bundesgesetz enthä,1,t jedoch 

entgegen unserem seinerzeitigen Rat und Antrag in § 1 eine überflUssige 

Verfassungsbestimmung, die ein nioht mehr bestehendes, Verfassungshinder­

ni~' wegzuräumen vorgibt. Diese überflüssige Verfessungsbestimmung ~~t 

die sohriftliohe Zustimmung des Alliierten Rates zum Inkrafttreten des 

Gesetzes erforderlioh gemacht, die bisher ni aht erteU t wurde. Der Natio­

nalrat hat daher am 8, Juli 1953 eine Entschließung angenommen, wonaoh 

die ~undesregieru.ng aufgefordert wurde, auf geeignete Weise beim Allierten 
Rat dahin zu wirken, daß dieser dem Bundesgesetz äber dienstrechtliohe 

Maßnahmen für vom Nationalsozial~stengesetz betroffene tsffentliohe Be­

dienstete ehestens .seine Zustimmung erteilt. J)ies~ezügliohe Vorstellungen 

d~r Bundesregierung haben aber naoh den Ausführungen des Herrn Bundes­

kanzlers 1m Finanz- und Budgetausschuß am 13.11.1953 bis dahin nooh 

keinen Erfolg gehabt, und es soheint auoh seither niohts erreioht worden 

zu sein. 

Wohl aber hat der Herr Bundeskanzler - ganz im Sinne unserer wieder­

holten Vorschläge '= in der genannten Ausschußsitzung mit,geteilt, daß sioh 
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15. Beiblatt 24/1 Feber 1954 

das Bu.ndeskanzleramt roi t dem .Bu,ndesmini;.;J:.eriurn :für ,f\inanzen dahingeher!d 

ins Einvernehmen gesetzt hat.. daß dem, in Betracht kommenden Personenk:reis 

in absehbarer Zeit auf Grund der derzeit bes'tE/hEmden gesetzlichen Grund­

lagen im Verwal tungsweg Erleichtel'ungen in [(i~,~ter:iell€'r Rins toht gewährt 

werden sollen. Der Herr Bundeskanzler dachte dabei in erster Linie an die 

Möglichkei t. an den Herrn Bundespräs,identen mit der Bitte heranzutreten" 

den in Betracht kommenden Personen vorerst die entspreohenden Zulagen zu 

den Bezügen zu gewäh.ren. Auoh von diese;v im vergangenen Herbst aufge .. 

zeigten MCiglichkeit wurde aber bisher kein gebrauch gemaoht 1 obwohl die 

erforderlichen M.ittel für die geplante Dienst zei taIlr'echnung im Bundesvor ... , 

ansohlag vorgesehen sind und. obwohl für die SJ?Ö Abg .. Dr., Pittermann in der 

Nationalratssitzung vom ,~~O:)OktobeJ;' 1953 6rklär"t hats "'Vienn das Cister­

reiohische Parlament mehrheitlioh oder einheitlich ein Gesetz besohlossen 

hat,dann soll die Cisterreichische Verwaltung dieses Gesetz durohführen, 

gleichgültig, ob die Sanktion der Besatzungsmäc..'J.te erfolgt ist oder nicht. n 

Zwar nicht der Bund, w:.;hl aber mehrere Bundesländer und die Mehrzahl 

der Gemeinden haben im Sinne dieses demokratischen Prinzipes gehandelt. 

So hat die oberösterreiohische Landesregierung bereits in ihrer Sitzung 

vOm 10 .. November 1952 beschlossen, den Landesbeamten und Vertragsbedienste ... 

ten ttdie fiktive Anrechnung des bisherigen Hemmungszeitraumes nach dem 

NB-Gesetz mit Wirkung vom 1., Jänner 1953 in Form der Gewährung einer 'er­

sonelzulage zu den gesetzlichen Bezügen zu gewähreri~ Den Gemeinden wurde 

eine gleiche Regelung eopfohlen, und sie haben von dieser Empfehlung 

Gebrauch gemaoht" 

Die Salzburger Landesregierung hat duroh zwei Beschlüsse vom 

27. März und 250 Juni bestimmt \I daß der Hemmungszei tra11m ab 1 0 Juli 1953 
den Landesbedienstete~ für die Vorrüokung in höhere Bezüge angereohnet 

Wird, wenn sie während dieses Zeitraumes wenigstens durch eine bestimmte 

Zeit im <Stfentlichen Dienst oder in Kriegsgefangenschaft waren. Nach 

einem ergänzenden Besohluß vom 12n8co1953 kann von dem Erfordernis der 

effektiven Dienstzeit in berüoksichtigungawürd:i.gen Fällen abgesehen wer­

den •. 

Die steiermärkisohe Landesregierung hat am22 n Dezember 1953 be­

sohlossen, allen jenen Landesbeeiensteten, bei denen sioh die Nichtan-
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16.Beiblatt • Beiblatt zur ?o.rlar.lcntsko-rresll.ol1clonz 24.Pcbcr 1954 

anreohnung des Haooungszeitrn~es nooh finanziell auswirkt, ab 1.Jänner 1954 

für den Ruhe-(Vers.orgungs )genuss nn1'eohenba1',e rers onalzulagcn in solcher Hahe 

zu gCi'TillU'Oll, dass die duroh, die.Niohtal'll'eohnung c1e1' Hcr.Dungsjahre nooh b cstchcndcn 

Bezugsl:linrterungen bosei tigt rlo1'den. 

~s i'Tä.c nun wahrlioh an der Zeit, dass_auoh der Bund ~cn Beispiel der Ländcr 

und Getleil1den folgt und die Gleiohheit vor_neIl Gesetzo wiederherstellt._ - . 
;')ie gefertigten Abgeordneten stellen do.hor an dio Bunr1.esregierung die 

Anfra.gol 

Ist elio Bundesregierung_bereit, _dahin zu \1ir!:cl1~ dass jenen BCOJJ.ten und 

Yc1't1'a.gsbediensteten_dcs Bundes und den ihnelt Gloichgestelltcn, bei cleron sioh 

rtie Ni<:htanreoh)U1ng doS Heoouilgszeitrauoes nooh finanziell aus\1i1'kt, r.lit Ui1'kung 
. I 

nb l • .ranuor 1954 auf den Ruhe-(Vc1'so1'gungs )genuss nnrcchenbare ?e1'sono.lzula.gon 

in solohol' Höhe gow.ährt \1crden,-do.ss die durch die Niohtanrcchnung dcr Hcr.~gs­

ja.hre noch bestohende Bezugsoin~crung beseitigt wird? 
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